
Straßburger Gerichtshof gab Abtreibungsgegner aus Weinheim Recht

Richter entschieden, dass Flugblätter, auf denen Namen und Anschriften zweier Abtreibungsärzte stehen und gleichzeitig
auf den Holocaust hingewiesen wird, weiter verteilt werden dürfen

27.11.2015, 06:00 Uhr

2005 war A. die Verteilung der Flugblätter nach Klagen der beiden Mediziner gerichtlich verboten worden - zu Unrecht, wie der EGMR am gestrigen Donnerstag urteilte. Er stellte einen Verstoß

gegen die Meinungsfreiheit des Aktivisten fest. Foto: dpa

Weinheim/Straßburg. (web) Beim Bundesverband der Frauenärzte (BVF) kennt man ihn längst: Klaus Günter A. aus Weinheim gilt als einer
der radikalsten Abtreibungsgegner der Republik. Von der Zweiburgenstadt aus zieht der 64-Jährige regelmäßig gegen medizinische
Einrichtungen zu Felde, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Auf der Internetseite "Muslim-Markt" gibt er sich als
praktizierender Christ, aber auch als Gegner von gleichgeschlechtlicher Liebe und Sex vor der Ehe zu erkennen.

Dennoch hat er jetzt erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) geklagt: Die Straßburger Richter
entschieden, dass A. weiter Flugblätter verteilen darf, auf denen Namen und Anschriften zweier Abtreibungsärzte stehen - und gleichzeitig
auf den Holocaust hingewiesen wird.

2005 war A. die Verteilung der Flugblätter nach Klagen der beiden Mediziner gerichtlich verboten worden - zu Unrecht, wie der EGMR am
gestrigen Donnerstag urteilte. Er stellte einen Verstoß gegen die Meinungsfreiheit des Aktivisten fest. A. hatte unter anderem gegen eine
Klinik in Stuttgart protestiert. Er habe die Ärzte jedoch nicht mit Nazis gleichgesetzt, ebenso wenig habe er ausdrücklich das Thema
Abtreibung mit der Ermordung von Juden gleichgestellt, so der Gerichtshof. Daher seien die Persönlichkeitsrechte der Mediziner nicht
verletzt worden. Auf dem Flugblatt stand: "Die Ermordung der Menschen in Auschwitz war rechtswidrig, aber der moralisch verkommene
NS-Staat hat den Mord an den unschuldigen Menschen erlaubt und nicht unter Strafe gestellt."

Weder der BVF noch der Bundesverband von "Pro Familia" wollten sich gestern zu dem Urteil äußern. Es gehe nicht um den Einzelfall,
sondern um die Signalwirkung, die von dem Richterspruch ausgehe, so eine "Pro Familia"-Sprecherin. Um diese erfassen zu können,
müsse sich der Verband ausführlich mit der Urteilsbegründung auseinandersetzen.
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